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Eröffnung und Begrüßung; 
Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
Feststellung der Tagesordnung; 
 - Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit für die Ratsversamm-

lung am 13.03.2024; Oberbürgermeister
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung; 
Niederschrift; 
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 13.12.2023;   
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 14.12.2023 (Fortsetzung vom 

13.12.2023)
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters; 
Mandatsveränderungen;  
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern; Der Tagesord-
nungspunkt wird gegen 17:00 Uhr aufgerufen.
 - Einsatz von Agrosolar Systemen u.a. am  „Energiestandort Lausen“; 

Matthias Malok  
 - Verschönerung Waldplatz; Rafael Materia
 - „Springbrunnen“ Petersstraße und „Leuchtstreifen“ Burgplatz 

Nachfrage zur schriftlichen Antwort zur Anfrage VI-F-03850-
AW-01 vom März 2017; Ansbert Maciejewski  

 - Geplantes Rettungszentrum West; Roland Hahn  
 - Straßenbenennung; Oskar Teufert  
 - Bau des neuen Naturkundemuseums der Stadt Leipzig; Dieter 

Krause  
Petitionen  (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen); 
 - Rettung aller (noch) vorhandener Bäume auf Leipzigs zentralem 

Wilhelm-Leuschner-Platz!; Petitionsausschuss / Petentin: Initia-
tive Stadtnatur  

 - Velosolutions Asphalt Pump Tracks – Rittergutsstrasse/ TSV 
Wahren; Petitionsausschuss / Petent: Ronny Gugsch  

 - Verhinderung der Änderung des Straßennamen „Goerdeler Ring“; 
Petitionsausschuss / Petent: Claus Buchheim  

 - Petition zur Beendigung der Planungen zu einem Forum für Freiheit 
und Bürgerrechte auf dem Matthäikirchhof; Petitionsausschuss / 
Petent: Dieter Krause

Besetzung von Gremien; 
 - Stadtbezirksbeirat Ost (11. Änderung);  
 - Stadtbezirksbeirat Alt-West (10. Änderung)

Personalangelegenheiten; 
 - Personalangelegenheit nach § 8 Abs. 3 der Hauptsatzung – Beauf-

tragte für Menschen mit Behinderungen;  
 - Personalangelegenheit nach § 6 i. v. m. § 21 Abs. 2 Nr. 20 a) der 

Hauptsatzung - Verwaltungsdirektor und Zweiter Betriebsleiter 
des Theaters der Jungen Welt;

Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist; 
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung; 
Anträge zur Beschlussfassung; 
 - Freie Gehwege für Leipzig, Recht auf Fußweg sichern; Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen  
 - Gründung einer Lärmschutzgemeinschaft; Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen    
 - Leipziger Friedhöfe erhalten und aufwerten; Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen  
 - Vielfältige Männerbilder ermöglichen – für ein gewaltfreies Leben 

für Alle!; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Neue Kraft für eine starke Leipziger Wirtschaft – Nachhaltigkeit 

als Wirtschaftstreiber; CDU-Fraktion  
 - Ermäßigungen bei Erbbaurechtsbestellungen an Grundstücken der 

Stadt Leipzig zu Zwecken außerhalb von Wohnungsnutzungen; 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

 - Räumlichkeiten im Stadtteil Paunsdorf für Vereine und Volks-
hochschule; SPD-Fraktion  

 - Keine Antisemiten in den Klimabeirat!; CDU-Fraktion  
 - Beschluss zur Vorlage VII-DS-00357-DS-04-NF-01 vom 19.05.2021 - 

Abwahl eines Mitglieds aus dem Migrantenbeirat; CDU-Fraktion  
Sven Morlok, Sascha Matzke, Klaus-Peter Reinhold  

 - Baustellenbelastung in Leipzig; Fraktion Freibeuter  
 - Schnelle Einführung einer Bezahlkarte für Asylsuchende; CDU-

Fraktion  
 - Kein Verkauf der kommunalen Unternehmen der Daseinsvorsorge; 

Fraktion Die Linke   
 - Bürgerentscheid zur Mitausrichtung von Olympischen Spielen 

2036/2040 in Leipzig; AfD-Fraktion  
 - Weiterführung des Unterstützungs- und Beratungsangebots „Stark 

für Dich“; Fraktion Die Linke  
 - Queere Jugendliche nicht im Stich lassen – die wichtige Arbeit des 

RosaLinde Leipzig e.V. absichern; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
Anfragen an den Oberbürgermeister; 
 - Der zweite soziale Kahlschlag in zwei Jahren? Drohende Kürzun-

gen im Sozialen Arbeits-markt in Leipzig 2024 – Nachfrage zu der 
Anfrage VII-F-09615 und Antwort VII-F-09615-AW-01; Fraktion 
Die Linke  

 - Spielplätze im Leipziger Osten; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Gewalt an Schulen; CDU-Fraktion  
 - Hissung der Flaggen fremder Staaten am Neuen Rathaus; AfD-

Fraktion  
 - Falschparkende mit Behinderung des ÖPNV; SPD-Fraktion  
 - Sachstand zum Prüfschema für das bezahlbare Wohnen; Fraktion 

Freibeuter  
 - Spielzeugkisten auf Leipziger Spielplätzen; SPD-Fraktion  
 - Öffentlich geförderte Beschäftigungsmaßnahmen in der Stadt-

verwaltung und ihren Eigenbetrieben 2024 – Nachfrage zu Infor-
mationsvorlage VII-Ifo-07911 und Beschlussvorlage VII-DS-09067; 
Fraktion Die Linke

 - Ordnungswidriges Parken in der Samuel-Lampel-Straße 4?; CDU-
Fraktion  

 - Wohin mit Fund- und Wildtieren in unserer Stadt?; SPD-Fraktion  
 - Zeltunterbringung für Asylbewerber*innen – Wie geht es weiter?; 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Bilanz und Zukunft des Projektes „Neustart“ als Rückführungs-

management im ASD; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Alte Wasserleitungen und Wasserrohrbrüche; Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen  
 - Wie barrierefrei ist unsere S-Bahn?; CDU-Fraktion  
 - Installation des barrierefrei erreichbaren Briefkastens am Sozial-

amt; Fraktion Freibeuter  
 - Kinderbetreuung zur Ratsversammlung; Fraktion Freibeuter  
 - Prävention statt Repression - Kinder- und Jugendgewalt in Leipzig; 

Fraktion Die Linke  
 - Nachfrage zu Superblocks; CDU-Fraktion  
 - Nachfrage zur Anfrage VII-F-09817-AW-01 „Öffentliche Nutzung 

des Spielplatzes des Mehrfamilienhauskomplexes in Schönefeld 
der Leipzig Stiftung unerwünscht?“; SR Steffen Wehmann  

 - Aktueller Stand des angekündigten Verzichts der GP Günter 
Papenburg AG auf Kiesabbau in Rückmarsdorf - Nachfrage zur 
Anfrage VII-F-09821; SR Dr. Volker Külow  

 - Geplanter Neubau Kita Poetenweg 24 sowie „Grundstückstausch“ 
für die ehemalige Kita Poetenweg 22 - Aktueller Stand - Nachfra-
gen zur Anfrage und Antworten VII-F-08458-AW-01 sowie zur 
Anfrage Nr. VII-F-08624-AW-01 und VII-F-09431; SRin Franziska 
Riekewald; SR Steffen Wehmann

Bericht des Oberbürgermeisters;   
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen;   
Vorlagen I;   
 - Bestätigung außerplanmäßiger Aufwendungen zur Bewältigung 

von Aufgaben infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine 
sowie weiterer Krisen gem. § 79 Abs. 1 SächsGemO - eilbedürftig;  

 - Stadtplatzprogramm 2030+: Transformation von Stadt- und Quar-
tiersplätzen zu nachhaltigen Aufenthaltsräumen;  

Mittwoch, den 13.03.2024, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, den 14.03.2024,  
ab 16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung
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 - Zweite Änderung Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folge-
kosten 2021/2022ff;  

 - 1. Änderung zum Teilbaubeschluss für eine Grundschule mit 
3-Feld-Sporthalle, Arthur-Nagel-Straße 2; 

 - „Entwicklungskonzeption Naturbad Nordost“ - Ergebnis;  
 - Erhöhung des Umlagebetrages für den Grünen Ring Leipzig;  
 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 

Planungszeitraum Januar bis Dezember 2024;  
 - Einmalige städtische Zuwendung an den Verein Ecken wecken 

zum „Gestaltungswettbe-werb Handschwengelpumpen“;  
 - Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 

01.01.2022 bis 31.12.2022 für den städtischen Eigenbetrieb Schau-
spiel Leipzig;  

 - Stellungnahme der Stadt Leipzig im bergrechtlichen Planfest-
stellungsverfahren zur Ände-rung des Rahmenbetriebsplanes 
„Kiessandtagebau Zitzschen“ 

Informationen I;   
 - Prüfergebnis:  Entbehrlichkeitsprüfung zum Verkauf Bochumer 

Straße 26;  
 - Arbeitsbericht der Verkehrsunfallkommission für das Jahr 2022; 

(Änderungen vorbehalten)
Der Oberbürgermeister
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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 06.03.2024, 17.00 
Uhr, Neues Rathaus, Ratsplenarsaal, Zi. 262, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit/Bestätigung der Tagesordnung 
Protokollbestätigung
 - Protokollbestätigung der Sitzung vom 07.02.2024 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Bericht aus Beteiligungen
Beratung der Vorlagen I
 - Gewässersystem Schlosspark Lützschena – Historisches Wasserma-

nagement in der Leipziger Auenlandschaft für den Klimawandel 
stärken – Grundsatzbeschluss, 

Informationen
Verschiedenes ■

(Änderungen vorbehalten)
Der Vorsitzende 

des Verwaltungsausschusses

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 04.03.2024, 17:00 
Uhr, Neues Rathaus, Sitzungssaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig
Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 05.02.2024
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
 - Es liegen keine Vorlagen vor

Anfragen, Sonstiges

Beschlüsse aus der 80. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 22.01.2024
Vorlage VII-DS-09150
1. Nachtrag zum Mietvertrag Rettungswache Alte Messe
Beschlüsse aus der 81. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksver-kehrsausschusses am 05.02.2024
Vorlage VII-DS-08829
Anmietung des Neubauobjektes Dahlienstraße 9a, 04209 Leipzig, als 
Einrichtung der stationären Jugendhilfe durch den SEB ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 11.03.2024, 16.30 Uhr, 
Neues Rathaus, Festsaal
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 26.02.2024
Anträge aus dem Stadtrat - 1. Lesung
- Beratungsangebote zur Kinderbetreuung in Schwerpunkträumen; 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, VII-A-09721
- Sinkende Kinderzahlen nutzen:  Personal in den Kindertagesstätten 

entlasten, Betreuungsqualität verbessern, Inklusive Kindertages-
betreuung fortentwickeln!; Fraktion DIE LINKE, SPD-Fraktion, VII-
A-09869

Anträge aus dem Stadtrat - 2. Lesung
- Weiterführung des Unterstützungs- und Beratungsangebots „Stark 

für Dich“; Fraktion DIE LINKE, VII-A-09649
- Weiterführung des Unterstützungs- und Beratungsangebots „Stark 

für Dich“; Dezernat Jugend, Schule und Demokratie, VII-A-09649-
VSP-01

Vorlagen - 1. Lesung
- Planungsbeschluss „Bildungs- und Bürgerzentrum Grünau“ – Neubau 

eines Multifunktionsgebäudes, Stuttgarter Allee 13 - 15; Dezernat 
Jugend, Schule und Demokratie, Dezernat Stadtentwicklung und 
Bau, VII-DS-08973 

Vorlagen - 2. Lesung
- Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 

Planungszeitraum Januar bis Dezember 2024; Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie, VII-DS-09247

Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
- Entscheidungsvorschlag Interessenbekundungsverfahren gem. § 11 

SGB VIII Thekla
Bericht Maßnahmeerreichung Integrierte Kinder- und Jugendhilfe-
planung
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung ■

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprü-
che (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkei-
ten und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann 
die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■
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Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen der 
Ortschaftsräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 

Ortschaftsrat Lütschena-Stahmeln, 04.03.2024, 18:30 Uhr, Leip-
ziger Hotel, Hallesche Straße 190, 04159 Leipzig

Ortschaftsrat Engelsdorf
Donnerstag, 04.03.2024, 19 Uhr, Versammlungsraum des Ort-
schaftsrates Engelsdorf, Engelsdorfer Str. 345, 04319 Leipzig
 - Bestätigung der Niederschrift vom 05.02.2024
 - Brauchtumsmittelvergabe
 - Senioren-Arbeit
 - Informationen 
 - Bürgersprechstunde

Ortschaftsrat Lindenthal, 05.03.2024, 19:00 Uhr, Rathaus Linden-
thal, Ratssaal, Erich-Thiele-Str. 2, 04159 Leipzig 

Ortschaftsrat Seehausen
Donnerstag, 05.03.2024, 19 Uhr, Alte Schule Göbschelwitz, Göb-
schelwitzer Str. 73, 04356 Leipzig
 - Protokollbestätigung vom 06.02.2024
 - Ortschaftsratswahl 2024
 - Information von der IG Nachtflug zur Zusammenarbeit 
 - Frühjahrsputz 2024
 - Beantwortung von Bürgerfragen / Sonstiges

Ortschaftsrat Mölkau
Donnerstag, 05.03.2024, 19 Uhr, ehem. Gemeindeamt Mölkau, 
Ratssaal, Engelsdorfer Straße 90, 04316 Leipzig
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 20.02.2024
 - Bürgersprechstunde
 - Antrag-Nr. VII-A-09846 „Rückbau Raumsysteme am Schulstandort 

Grundschule und Oberschule Mölkau“ - Vorberatung
 - Planungsraumsteckbrief (2021->) 2022 der „Planungsräume der 

Kinder- und Jugendförderung Leipzig“ vom 14.02.2024 – nur zur 
Information

 - Anfragen der Ortschaftsräte
 - Bericht des Ortsvorstehers
 - Informationen aus dem Stadtrat

Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
Donnerstag, 07.03.2024, 18.30 Uhr, ehem. Gemeindeamt Mölkau, 
Soziokulturelles Zentrum „Große Eiche“, Großer Saal, Leipziger 
Str. 81, 04178 Leipzig
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 22.2.2024
 - 4. Information über anstehend Bauvorhaben der KWL
 - 5. VII-DS-06522-DS-02 – 1. Änderung Baubeschluss Kinderjugendhilfe
 - 6. Vergabe von Brauchtumsmitteln 
 - 7. Informationen
 - 8. Bürgerfragen

Ortschaftsrat Liebertwolkwitz, 07.03.2024, 18:30 Uhr, Rathaus 
Liebertwolkwitz, Zi. 2; Liebertwolkwitzer Markt 1, 04288 Leipzig

Sitzungen 
der Ortschaftsräte

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 07.03.2024, 9:30 Uhr, 
Neues Rathaus, Sitzungssaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
 - Protokollbestätigung der Sitzung vom 08.02.2024
 - Hitzeaktionsplan, Amt für Umweltschutz
 - Freie Gehwege für Leipzig, Recht auf Fußweg sichern, VII-A-08813-

NF-03, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 - Verschiedenes ■

Die Vorsitzende 
des Seniorinnen- und Seniorenbeirats

Sitzung des Seniorinnen- und 
Seniorenbeirats
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Aufgrund von § 46 Abs. 1 Nr. 3, § 47 Abs. 3 Satz 1 und § 24 Abs. 2 und 
§ 28 Abs. 4 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) in 
der Fassung vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) 
geändert worden ist, erlässt die Stadt Leipzig als untere Naturschutz-
behörde folgende

Allgemeinverfügung

§ 1 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung umfasst den im bei-
gefügten Lageplan abgegrenzten Bereich der Gemarkung Gundorf 
in 04178 Leipzig. Der beigefügte Lageplan des rund 63,5 ha großen 
Geltungsbereichs ist Bestandteil dieser Allgemeinverfügung. Das Ge-
biet wird im Norden begrenzt durch den südlichen sowie westlichen 
Rand des befestigten Feldweges südlich der Lützschenaer Straße und 
westlich der Dölziger Straße, im Osten durch den Westrand des be-
festigten Feldweges, der von der Dölziger Straße abzweigt, im Süden 
durch den nördlichen Waldrand des Bienitz bzw. durch die Umzäunung 
der Privatgrundstücke des ehemaligen Wasserwerks und im Westen 
durch die östliche Uferseite des Zschampert-Bachs.

§ 2 Verbote

Zur Sicherung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der bodenbrüten-
den Vogelarten Rohrweihe (Circus aeruginosus) und Kiebitz (Vanellus 
vanellus) ist im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung im Zeitraum 
2. März bis 30. Juni 2024

1. das Betreten; 
2. das Befahren; 
3. das Überfliegen mit Drohnen, Modellflugzeugen oder sonstigen 

Flugobjekten;
4. das Freilaufenlassen von Hunden und anderen Haustieren;
5. das Reiten;
6. die Nutzung von akustischen Signalen wie Lautsprecher oder 

Signalhörner.
verboten.

§ 3 Zulässige Handlungen

Der § 2 der Allgemeinverfügung gilt nicht für
1. die rechtmäßige Grundstücksnutzung in der bisherigen Art und 

im bisherigen Umfang durch Grundstückseigentümer und deren 
Berechtigte;

2. behördliche Kontrollen, Kartierungen und andere Termine vor Ort, 
die von Behörden oder im Auftrag von Behörden einvernehmlich 
mit der Naturschutzbehörde durchgeführt werden.

§ 4 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG 
handelt, soweit § 3 nichts Anderes bestimmt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
1. entgegen § 2 Nr. 1 den Geltungsbereich betritt; 
2. entgegen § 2 Nr. 2 den Geltungsbereich befährt;
3. entgegen § 2 Nr.  3 den Geltungsbereich mit Drohnen, Modell-

flugzeugen oder sonstigen Flugobjekten überfliegt;
4. entgegen § 2 Nr.  4 im Geltungsbereich Hunde oder andere 

Haustiere auf der Fläche sowie entlang der Flächenabgrenzung 
freilaufen lässt;

5. entgegen § 2 Nr.  5 im Geltungsbereich reitet;
6. entgegen § 2 Nr.  6 im Geltungsbereich akustische Signale nutzt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG 
handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren 
Auflage zuwiderhandelt, mit der eine nach § 5 erteilte Befreiung 

Durchführung des Sächsischen Naturschutzgesetzes (SächsNatSchG);
Allgemeinverfügung der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig 

über Schutzmaßnahmen für die Vogelarten Rohrweihe (Circus aeruginosus) 
und Kiebitz (Vanellus vanellus) am Kleewinkel

versehen worden ist.

(3) Gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 1 SächsNatSchG können diese Ordnungs-
widrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR bzw. 15.000 
EUR geahndet werden.

§ 5 Befreiungen

Von den Verboten des § 2 kann die untere Naturschutzbehörde nach 
§ 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist, auf Antrag eine Befreiung 
gewähren.

§ 6 Sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung des § 2 dieser Allgemeinverfügung wird 
angeordnet.

§ 7 Inkrafttreten

Die Allgemeinverfügung wird am Tage nach ortsüblicher Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Leipzig wirksam.

G r ü n d e

I. Sachverhalt

Die abgegrenzte Fläche des Kleewinkels liegt im Europäischen Vo-
gelschutzgebiet „Leipziger Auwald“ (Verordnung des Regierungs-
präsidiums Leipzig zur Bestimmung des Europäischen Vogelschutz-
gebietes „Leipziger Auwald“ vom 27. Oktober 2006 (SächsABl. SDr. 
S. S 258), nachfolgend: VSG-VO). Ebenfalls ist der Bereich Teil des 
Landschaftsschutzgebietes „Leipziger Auwald“ (Verordnung des 
Regierungspräsidiums Leipzig vom 8. Juni 1998, SächsGVBl. S. 302, 
nachfolgend: LSG-VO). Der südliche Bereich der abgegrenzten Fläche 
liegt im FFH- Gebiet „Leipziger Auensystem“ (DE 4639-301). Weiterhin 
befinden sich im Gebiet gesetzlich geschützte Biotope.   

Erhaltungszielarten des Vogelschutzgebietes sind u. a. der Kiebitz 
und die Rohrweihe (§ 3 Abs. 1 VSG-VO). Ziel ist es, einen günstigen 
Erhaltungszustand der genannten Vogelarten und damit eine aus-
reichende Vielfalt, Ausstattung und Flächengröße ihrer Lebensräume 
und Lebensstätten innerhalb des Vogelschutzgebietes zu erhalten oder 
diesen wiederherzustellen, wobei bestehende funktionale Zusammen-
hänge zu berücksichtigen sind (§ 3 Abs. 5 VSG-VO). Naturnahe Still-
gewässer bzw. Gewässer größerer Ausdehnung einschließlich ihrer 
Ufer- und Verlandungszonen sind hierbei von Bedeutung. Speziell 
für den Kiebitz soll das Gebiet einen repräsentativen Mindestbestand 
im Freistaat Sachsen sichern (§ 3 Abs. 3 VSG-VO).

Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist der Erhalt und Siche-
rung der Auenlandschaft als Landschaftstyp von hoher ökologischer 
Wertigkeit sowie als Naherholungsraum (§ 3 Abs. 1 LSG-VO). Ins-
besondere sollen Feuchtwiesen oder Röhrichte außerhalb der Aue 
erhalten und entwickelt werden (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 LSG-VO) und die 
Lebensgemeinschaften und Biotope wildlebender Tier- und Pflanzen-
arten erhalten werden (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 LSG-VO). Verstöße gegen § 
3 LSG-VO können als Ordnungswidrigkeit gem. § 9 Abs. 1 LSG-VO 
geahndet werden. Eine einmalige Beunruhigung kann die Vogelarten 
bereits erheblich stören und dem Erhalt avifaunistischer Lebensge-
meinschaften zuwiderlaufen. Ein entsprechender Nachweis und eine 
hierauf gestützte Sanktionierung sind in der Praxis allerdings kaum 
möglich. Häufig führen erst kumulative Beeinträchtigungen durch 
regelmäßig verschiedene Störer zu einer tatsächlichen Aufgabe des 
Brut- und Aufzuchtgeschäftes. Ein ausreichender Schutz der Brutvögel 
durch die LSG-VO ist daher nicht gegeben.
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Die Fläche ist überwiegend landwirtschaftlich als Acker und Grünland 
genutzt. Teilflächen stellen nutzungsfreie Feuchtbiotope dar. Öffent-
liche Wege sind nicht vorhanden. Bislang ist ein Betreten der freien 
Landschaft im Rahmen des Betretungsrechts gem. § 27 SächsNatSchG 
möglich. Verstöße gegen die Verbote aus § 27 SächsNatSchG können 
nicht als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

Rohrweihe und Kiebitz besiedeln während der Brutzeit feuchte Be-
reiche, u. a. Verlandungszonen, Feuchtwiesen und Graslandschaften 
der Marschen sowie Wiedervernässungsgebiete, wie sie am Kleewinkel 
vorzufinden sind.

Die feuchten Bereiche im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung 
stellen ein sehr bedeutsames Reproduktionsgewässer für Kiebitz 
(Vanellus vanellus) und Rohrweihe (Circus aeruginosus) dar. 

Im vorliegenden Fall handelt es sich um den einzig verbleibenden 
Brutstandort des Kiebitzes im Stadtgebiet Leipzig. In den vergangenen 
Jahren konnte der Brutstandort – trotz seiner offensichtlichen Eignung 
(vgl. siehe oben) – aufgrund starker Beunruhigung durch Spaziergänger, 
freilaufende Hunde, Drohnen, Reiter und ähnlicher Freizeitnutzung 
nicht mehr nachweislich erfolgreich genutzt werden.

Als spezifische Erhaltungsmaßnahme für den Kiebitz ist nach Ma-
nagementplan (MaP SCI 50E/ SPA V05) eine Besucherlenkung (Be-
schilderung/ Absperrung von Flächen) vorgesehen.

Der von der Allgemeinverfügung abgegrenzte Flächenabschnitt enthält 
eigens für den Vogelschutz ca. 35 ha festgesetzte Kompensationsflächen.

II. Rechtliche Würdigung

1. Zuständigkeit

Für den Erlass der Allgemeinverfügung ist die Kreisfreie Stadt Leip-
zig als untere Naturschutzbehörde örtlich und sachlich zuständig (§ 
46 Abs. 1 Nr. 3 SächsNatSchG i. V. m. § 47 Abs. 3 Satz 1, § 24 Abs. 2 
SächsNatSchG).

2. Rechtsgrundlagen

Die Allgemeinverfügung hat ihre rechtliche Grundlage in § 24 Abs. 2 
SächsNatSchG i. V. m. § 45 Abs. 7 Satz 4 und § 54 Abs. 7 BNatSchG. 
Danach kann die untere Naturschutzbehörde durch Einzelanordnung 
für die Lebensstätten bestimmter Arten, insbesondere zum Schutz ihrer 
Standorte, Brut- und Wohnstätten, zeitlich befristet besondere Schutz-
maßnahmen festlegen. Der Geltungsbereich, die Geltungsdauer, der 
Schutzgegenstand, der Schutzzweck und die erforderlichen Ge- und 
Verbote sind anzuführen.

Rechtsgrundlage für das Verbot des Betretens sind § 44 Abs. 1 BNatSchG, 
§ 24 Abs. 2 SächsNatSchG i. V. m. § 45 Abs. 7 Satz 4, § 54 Abs. 7 BNatSchG 
sowie § 28 Abs. 4 SächsNatSchG i. V. m. § 59 Abs. 2 BNatSchG. 

Rechtsgrundlage für das Verbot des Befahrens sind § 44 Abs. 1 
BNatSchG, § 28 Abs. 1 SächsNatSchG i. V. m § 59 Abs. 2 BNatSchG.

Rechtsgrundlage für das Verbot des Überfliegens mit Drohnen, Modell-
flugzeugen oder sonstigen Flugobjekten sind § 44 Abs. 1 BNatSchG, 
§ 24 Abs. 2 SächsNatSchG i. V. m. § 3 Abs. 2 BNatSchG sowie § 21h 
Abs. 3 Nr. 6 LuftVO.

Rechtsgrundlage für das Verbot, Hunde und andere Haustiere frei-
laufen zu lassen sowie für das Verbot zu Reiten im Geltungsbereich 
der Allgemeinverfügung sind § 44 Abs. 1 BNatSchG, § 28 Abs. 4 Sächs-
NatSchG i.V.m. § 59 Abs. 2 BNatSchG sowie § 24 Abs. 2 SächsNatSchG 
i. V. m. § 3 Abs. 2 BNatSchG.

3. Schutzstatus Rohrweihe und Kiebitz

Die Rohrweihe (Circus aeruginosus) und der Kiebitz (Vanellus vanellus) 
sind Tiere der besonders und streng geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 
13 b) bb) BNatSchG und § 7 Abs. 2 Nr. 14 c) BNatSchG i. V. m. § 54 
Abs. 2 Nr. 1 b) BNatSchG, § 1 Satz 2 und Anlage 1 Spalte 3 BArtSchV).

4. Artenschutzrecht

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten unter 
anderem während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeiten erheb-
lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

Weiterhin ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). Eine Schädigung liegt auch dann vor, wenn eine Fort-
pflanzungsstätte durch Störungen ihre Funktion verliert, d. h. eine 
erfolgreiche Reproduktion durch die Störungen verhindert oder er-
heblich eingeschränkt wird.

Der Wegfall des letzten Brutstandortes des Kiebitzes im Stadtgebiet 
Leipzig würde eine erhebliche Beeinträchtigung in der Form eines voll-
ständigen Verlustes der lokalen Population darstellen, was sowohl eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes bewirken würde als auch 
einen Funktionsverlust der bisherigen, letzten Fortpflanzungsstätte. 

Insbesondere während der Reviergründung und der Brut- und Auf-
zuchtzeit können Störungen zur Aufgabe des Reviers oder der Gelege 
führen. Je stärker, gehäufter oder länger andauernd Störungen ausfallen, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Verwirklichung der Ver-
botstatbestände aus § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG. Grundsätzlich 
kann jedes Betreten oder Befahren Vögel beunruhigen, aufscheuchen 
und dadurch erheblich stören. In den vergangenen Jahren konnte der 
gegenständliche Brutstandort trotz seiner offensichtlichen Eignung 
(vgl. siehe oben) mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund Beunruhi-
gung durch Spaziergänger, freilaufende Hunde, Drohnen, Reiter und 
ähnliche Freizeitnutzung nicht mehr nachweislich erfolgreich genutzt 
werden. Ein temporäres Betretungs- und Befahrungsverbot stellt ein 
effektives Mittel zur Durchsetzung der Verbotstatbestände aus § 44 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG dar. 

Das Freilaufen-lassen von Hunden, der Überflug mit Drohnen und 
Modellflugzeugen, das Reiten sowie die Nutzung von akustischen 
Signalen wie etwa Signalhörnern bzw. die hiermit jeweils sowie ggf. 
kumulativ einhergehenden Störungen (Lautstärke, Schreckwirkungen, 
etc.) führen regelmäßig zu einer besonders hohen Gefahr der Aufgabe 
des Reviers oder der Gelege und damit der Verwirklichung der Ver-
botstatbestände aus § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG führt. 

Die Wahrscheinlichkeit einer Verwirklichung der Verbote aus § 44 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG zulasten von Rohrweihe und Kiebitz 
wird durch das Verbot der o. g. Handlungen und die Möglichkeit der 
Sanktionierung von Verstößen deutlich reduziert. Mit einer Befristung 
von Anfang März bis Ende Juni werden die Hauptreproduktionsphasen 
von Rohrweihe und Kiebitz abgedeckt.

5. Verhältnismäßigkeit

Die Naturschutzbehörde kann aufgrund der genannten Rechtsgrund-
lagen nach pflichtgemäßem Ermessen die im Einzelfall erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um die Einhaltung der Vorschriften des Bundes-
naturschutzgesetzes sicherzustellen. 

Das Betretungsverbot zur Hauptbrutzeit Anfang März bis Ende Juni 
hat den Zweck, Störungen auf den in Rede stehenden Flächen zulasten 
der gerade in dieser Zeit besonders störanfälligen Vogelarten Kiebitz 
und Rohrweihe zu minimieren und den Bruterfolg von Kiebitz und 
Rohrweihe wieder zu steigern. Wird die Fläche zur Fortpflanzungs- 
und Aufzuchtzeit nicht betreten, wird die Wahrscheinlichkeit einer 
Störung des Brutgeschehens erheblich reduziert. Durch einen – mög-
lichst wiederholten – Bruterfolg soll der Erhaltungszustand der lokalen 
Population verbessert werden. 
Das Betreten der Fläche ist geeignet, die Vögel während der Revier-
gründung sowie zur Brut- und Aufzuchtzeit erheblich zu stören. Somit 
ist ein Betretungsverbot geeignet, diese Störungen zu unterbinden. Bei 
der Festlegung des Geltungsbereichs wurde berücksichtigt, dass ins-
besondere die Nutzung öffentlicher Wege nicht eingeschränkt wird. 
Ein Betreten des Feldweges nördlich des von der Allgemeinverfügung 
umfassten Bereichs ist weiterhin möglich. 
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Der Managementplan (MaP SCI 50E/ SPA V05) definiert für den 
Kiebitz das Erhaltungsziel, zur „Sicherung / Erhaltung / Wieder-
herstellung eines günstigen Erhaltungszustands“. Zu diesem Zweck 
definiert der MaP unter anderem folge Maßnahme: Besucherlenkung 
(Beschilderung/ Absperrung von Flächen) (MaP SCI 50E/ SPA V05, 
S. 503). Die in Rede stehenden Vogelarten erfahren eine Bedrohung 
aufgrund ihres starken Rückgangs. So ist der Kiebitz in der Rote Liste 
Deutschland in der Kategorie 2 – stark gefährdet und in Sachsen in 
der Kategorie 1- vom Aussterben bedroht. Weiterhin ergibt ein akutes 
Handlungserfordernis aufgrund der im Geltungsbereich stattfindenden 
Störungen. Daher bedarf es hier besonderer Schutzmaßnahmen. Ein 
milderes Mittel, das dieselbe Wirkung hätte bzw. gleichermaßen gut 
durchsetzbar wäre, ist nicht erkennbar. 
Die Einschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit, hier des Rechts, 
die freie Landschaft zu betreten, ist räumlich und zeitlich begrenzt. Der 
Einschränkung steht der Schutz des letzten Brutstandorts des Kiebitz auf 
den in Rede stehenden Flächen gegenüber. Ein Verlust des Brutstand-
ortes würde sich signifikant auf die lokale Population auswirken. Das 
naturschutzrechtliche Interesse am Schutz und Erhalt der Rohrweihe 
und des Kiebitzes überwiegt das Interesse an der Freizeitnutzung im 
Geltungsbereich der Allgemeinverfügung, zumal sich der Geltungs-
bereich auf einen nicht durch öffentliche Wege erschlossenen sowie 
im Vergleich zur umliegenden freien Landschaft (nur beispielhaft: 
nördlich befindet sich das Waldgebiet „der Kanitzsch“, südlich „der 
Bienitz“, in unmittelbarer Nähe verläuft der ausgebaute Weg entlang 
des Saale- Leipzig- Kanals) sehr kleinen Bereich erstreckt. Das allge-
meine Betretungsrecht ist in der weiteren Umgebung gewährleistet.
Zu berücksichtigen war ferner, dass ist ein Betreten während der 
Nutzzeit (als Nutzzeit gilt die Zeit zwischen Aussaat oder Bestellung 
und Ernte, bei Grünland die Zeit des Aufwuchses und der Bewei-
dung) bereits untersagt ist (vgl. § 59 BNatSchG i.V.m. § 27 Abs. 1 
SächsNatSchG). Die Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit, für die die 
Einschränkungen dieser Allgemeinverfügung gelten, überschneidet 
sich mit der Nutzzeit und geht zeitlich über diese hinaus. Sollte der 
Acker nicht bewirtschaftet werden, wäre § 59 BNatSchG i.V.m. § 27 
Abs. 1 SächsNatSchG allerdings nicht einschlägig. Für einen effektiven 
Schutz des letzten Brutstandortes von Rohrweihe und Kiebitz auf dem 
Gebiet der Stadt Leipzig und einer damit einhergehenden Verhinderung 
einer Verwirklichung der Verbote aus § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG 
ist ein die gesamte Brut- und Aufzuchtzeit abdeckendes sowie un-
abhängig von der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung bestehendes 
Betretungsverbot mithin erforderlich wie angemessen. Im Ergebnis ist 
die zusätzliche Einschränkung des Betretungsrechtes verhältnismäßig.

Das Verbot des Befahrens zur Hauptbrutzeit Anfang März bis Ende Juni 
hat den Zweck, Störungen auf den in Rede stehenden Flächen zulasten 
der gerade in dieser Zeit besonders störanfälligen Vogelarten Kiebitz 
und Rohrweihe zu minimieren und den Bruterfolg von Kiebitz und 
Rohrweihe wieder zu steigern. Wird die Fläche zur Fortpflanzungs- 
und Aufzuchtzeit nicht befahren, wird die Wahrscheinlichkeit einer 
Störung des Brutgeschehens erheblich reduziert. Durch einen – mög-
lichst wiederholten – Bruterfolg soll der Erhaltungszustand der lokalen 
Population verbessert werden. 
Das allgemeine Betretungsrecht umfasst nicht das Befahren von Flä-
chen (§ 59 BNatSchG i.V.m. § 28 Abs. 1 SächsNatSchG). Das Befahren 
der in Rede stehenden Flächen ist geeignet, die Vogelarten zur Fort-
pflanzungs- und Aufzuchtzeit zu beunruhigen, aufzuscheuchen und 
erheblich zu stören, was zu einer Aufgabe des Brutgeschäfts führen 
kann. Eine Untersagung des Befahrens in diesem Zeitraum würde die 
Störung effektiv verhindern. Ein milderes Mittel, das denselben Effekt 
hätte, ist nicht erkennbar. 
Die allgemeine Handlungsfreiheit wird eingeschränkt. Die Einschrän-
kung des Befahrens ist räumlich und zeitlich beschränkt und den 
Grundstückseigentümern sowie deren Berechtigten weiterhin möglich. 
Die Einschränkung, eine Befahrung durch Dritte räumlich und zeitlich 
begrenzt zu untersagen, ist gegenüber dem mit dieser Allgemeinver-
fügung verfolgten Zweck – die Wahrscheinlichkeit des Bruterfolges 
erheblich zu steigern – verhältnismäßig.

Das Verbot des Freilaufenlassens von Hunden, des Überfliegens mit 
u.a. Drohnen, des Reitens sowie der Nutzung akustischer Signale zur 
Hauptbrutzeit Anfang März bis Ende Juni hat den Zweck, Störungen 
auf den in Rede stehenden Flächen zulasten der gerade in dieser Zeit 
besonders störanfälligen Vogelarten Kiebitz und Rohrweihe zu mi-
nimieren und den Bruterfolg von Kiebitz und Rohrweihe wieder zu 
steigern. Wird die Fläche zur Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit nicht 
wie beschrieben genutzt, wird die Wahrscheinlichkeit einer Störung 

des Brutgeschehens erheblich reduziert. Durch einen – möglichst 
wiederholten – Bruterfolg soll der Erhaltungszustand der lokalen 
Population verbessert werden. 
Durch das Freilaufen lassen von Hunden, das Überfliegen mit Drohnen, 
Reiten sowie durch die Nutzung akustischer Signale besteht die Gefahr, 
dass die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände, wild lebende Tiere 
bzw. Entwicklungsformen der besonders geschützten Arten zu schä-
digen sowie wild lebende Tiere der europäischen Vogelarten während 
der Brut- und Aufzuchtzeit zu stören – hier Rohrweihe und Kiebitz 
– verwirklicht werden. Die Tätigkeiten beunruhigen die Vogelarten, 
können sie aufscheuchen und zu einer Aufgabe des Brutgeschäftes 
führen. Die Nutzungsverbote sind geeignet, die Verwirklichung des 
Störungsverbots effektiv zu verhindern. 
Bei Nichtregulierung der Gefährdungslage ist im Geltungsbereich und 
–zeitraum der Allgemeinverfügung mit hoher Wahrscheinlichkeit mit 
Verstößen gegen die o. g. Tatbestände zu rechnen. Die aufgeführten 
Nutzungsverbote sind deshalb erforderlich, um einen Schadensein-
tritt zu vermeiden. Ein milderes Mittel, das denselben Effekt hätte, 
ist nicht erkennbar.
Die Nutzungsverbote beschränken die Allgemeinheit in ihrem Recht, 
die freie Landschaft zum Zwecke der Erholung oder Freizeitgestaltung 
zu nutzen. Aktuell werden die Flächen von Spaziergängern mit und 
ohne Hunden, Reitern und anderen Freizeitnutzern begangen. Zur 
Minimierung der Einschränkungen wird die zeitliche Geltungsdauer 
der Nutzungsverbote auf den aus naturschutzfachlicher Sicht erforder-
lichen Mindestzeitraum zu beschränkt. Eine zeitliche Beschränkung der 
Betretungs- und Nutzungsverbote auf den Zeitraum der Hauptbrutzeit 
vom 1. März bis zum 30. Juni ist daher unter Berücksichtigung, dass 
das Brutgeschäft erfolgreich abgeschlossen werden soll und gleichzeitig 
die Allgemeinheit nicht länger als erforderlich eingeschränkt werden 
soll, angemessen. Während des Geltungszeitraums der Nutzungs-
verbote bestehen in unmittelbarer und mittelbarer Umgebung des 
Geltungsbereichs der Allgemeinverfügung ausreichend alternative 
Flächen und Wege mit vergleichbarem Potential zur Erholung und 
Freizeitgestaltung. Die Verbote erstrecken sich nur auf die Tätigkeiten, 
die eine unmittelbare Störung verursachen. Eindeutige Verbote sind 
erforderlich, um die Schutzbestimmungen effektiv durchzusetzen 
und Rechtssicherheit zu gewährleisten. Alternative Maßnahmen oder 
mildere Mittel sind gegenwärtig nicht erkennbar, um Bruterfolg zu 
sichern und einen Verstoß gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG zu verhindern.

Die im Geltungsbereich zur Ausübung der Jagd Berechtigten sind von 
den Betretungs- und Nutzungsverboten ausgenommen, sodass die 
Interessen dieser Nutzergruppe nicht beeinträchtigt werden. 
Weiter sind die Energieversorger zur Gefahrenabwehr von den Betre-
tungs- und Nutzungsverboten ausgenommen. 
Es wird davon ausgegangen, dass diese von den Verboten teilweise 
ausgenommenen Nutzergruppen mit den Belangen des besonderen 
Artenschutzes vertraut sind und bei Ausübung ihrer Tätigkeit eine 
dahingehend ausgerichtete Sorgfalt walten lassen. So sind bei der Jagd 
grundsätzlich die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege 
zu berücksichtigen (§ 21 Abs. 1 BJagdG). Eine Jagd kann vorliegend 
zum Artenschutz beitragen, indem die Ansitzjagd auf freigegebenes 
Schalenwild und Wildkaninchen zur Hauptbrutzeit vom 1. März bis 
30. Juni ruht, während Raubwild auf den Flächen selbst sowie in der 
Umgebung intensiver bejagt wird.

Von den Betretungs- und Befahrungsverboten ausgenommen sind 
außerdem behördliche Kontrollen, Kartierungen und andere Termi-
ne, die von Behörden oder im Auftrag von Behörden durchgeführt 
werden. Dadurch wird sichergestellt, dass gesetzlich vorgeschriebene 
Kontrollen, Kartierungen oder andere zwingend erforderliche behörd-
liche Termine nicht behindert werden.
Es kann davon ausgegangen werden, dass lediglich eine sehr geringe 
Anzahl derartiger Termine stattfindet und bei deren Durchführung 
auf die Belange des besonderen Artenschutzes besondere Rücksicht 
genommen wird.
Weiterhin werden regelmäßig Überwachungen durchgeführt, um 
den Erfolg der festgesetzten Maßnahmen und den Bruterfolg der in 
Rede stehenden Vogelarten zu überwachen. Die Angemessenheit und 
Effektivität der Allgemeinverfügung wird damit fortlaufend geprüft 
und bei Bedarf werden Anpassungen vorgenommen.

6. Sofortige Vollziehung

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt im öffentlichen 
Interesse nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO. Durch die Anordnung der 
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sofortigen Vollziehung entfällt die aufschiebende Wirkung eines Rechts-
mittels. Der Sofortvollzug ist notwendig, um das Betretungsverbot als 
Maßnahme zum Schutz der Rohrweihe und des Kiebitzes nicht vom 
Zuwarten einer Klärung in der Hauptsache abhängig zu machen. In 
Anbetracht der kritischen Erhaltungszustände der beiden Arten würde 
bereits der Verlust einzelner Individuen die lokale Population beider 
Arten gefährden, wodurch schon einzelne Störungen zur Verwirkli-
chung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände mit schwerwiegenden 
Folgen für die Populationen führen können.
Dem öffentlichen Interesse gegenüber steht das Interesse der vom Be-
tretungsverbot betroffenen Nutzergruppen, das Gebiet bei Einlegung 
eines Rechtsmittels bis zu einer Klärung in der Hauptsache weiterhin 
nutzen zu können. Dies betrifft insbesondere die Freizeitnutzung des 
Gebiets. Die Folgen einer sofortigen Vollziehung des Betretungsverbots 
sind für diese Nutzergruppe als geringfügig zu bewerten, da sie nur 
temporär und lokal begrenzt wirksam sind und Ausnahmen definiert 
wurden. Die Nutzung der freien Natur zu Erholungszwecken ist im nä-
heren Umfeld auch bei einer sofortigen Vollziehung weiterhin möglich.
Weiterhin fehlt es an durchführbaren und effektiven Alternativen, die 
das Ziel ebenfalls erreichen würden. 
Die in Rede stehenden Flächen bieten geeignete Lebensraumbedingun-
gen für den Kiebitz und die Rohrweihe. Die Brutversuche blieben laut 
Beobachtungen von Naturschutzhelfern und Mitarbeitenden der Natur-
schutzbehörde in den letzten Jahren häufig erfolglos, da während der 
Brutzeit Störungen (Spaziergänger, freilaufende Hunde etc.) auftraten 
und das Brutgeschäft dadurch abgebrochen wurde. Es ist notwendig, 
diese Störungen ohne zeitlichen Verzug zu verbieten, um einen Brut-
erfolg zu ermöglichen. Ein dauerhaftes Ausbleiben des Bruterfolges 
und somit ein Schaden an der lokalen Population der Rohrweihe und 
des Kiebitzes wäre auf Grund des kritischen Erhaltungszustandes nicht 
ohne weiteres umkehrbar. Eine Erholung der lokalen Population der 
beiden Arten nach dem Verlust von Individuen würde gegebenen-
falls Jahre dauern oder wäre im schlimmsten Fall unmöglich. Einen 
Schadenseintritt gilt es aus naturschutzfachlicher Sicht daher zwingend 
zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund überwiegen die öffentlichen 
Interessen des Natur- und Artenschutzes den Interessen an einer auf-
schiebenden Wirkung eines möglichen Rechtsbehelfs.
Von einer Anhörung kann nach § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgesehen 
werden, wenn sie nach den Umständen des Enzelfalls nicht geboten 
ist, insbesondere wenn die Behörde eine Allgemeinverfügung erlassen 
will. Hiervon wurde Gebrauch gemacht, da der betroffene Personen-
kreis der Allgemeinverfügung nicht absehbar ist.

Hinweis

Zuwiderhandlungen gegen das Tötungs- und/ oder Störungsverbot 
von streng geschützten Arten können auch als Straftat verfolgt werden 
(§§ 71, 71a BNatSchG).

Zu § 2 der Allgemeinverfügung wurde die sofortige Vollziehung ge-
mäß § 80 Abs.2 Nr. 4 VwGO angeordnet. Der Widerspruch hat somit 
keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, dass Sie sich an die An-

ordnungen halten müssen, auch wenn Sie einen Rechtsbehelf gegen 
die Allgemeinverfügung erhoben haben. Zur Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung wird auf die Bestimmungen des § 80 Abs. 4 
und 5 der VwGO verwiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift in 
04109 Leipzig, Martin-Luther- Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für 
Umweltschutz, Prager Straße 118-136) Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter umweltschutz@leipzig.de durch E-

Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 
S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach 
(beBPo) Stadt Leipzig – Allgemeiner Posteingang mit elektronischer 
Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern er-
hoben werden:

a) Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 
elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b) Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c) Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. ■

Im Auftrag

Wasem
Amtsleiter

Anlage
Übersichtskarte
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Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig hat 
am 29.02.2024 die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 beschlossen 
und den Grundstücksmarktbericht zum Stichtag 01.01.2024 bestätigt.

Die Bodenrichtwerte können zu den Sprechzeiten in der Geschäftsstelle 
des Gutachteraus-schusses (s. u.) eingesehen werden. Auf schriftlichen 
Antrag erteilt die Geschäftsstelle schriftliche, gebührenpflichtige Bo-
denrichtwertauskünfte.
Im Internet werden die Bodenrichtwerte unter der Adresse 

https://bodenrichtwert.leipzig.de
ohne Zugangsbeschränkung und kostenfrei zeitnah zur Verfügung 
gestellt. 

Der Grundstücksmarktbericht wird zeitnah auf der Webseite des Gut-
achterausschusses kostenfrei als PDF zum Download bereitgestellt.
Weitere Informationen zum Aufgabenbereich und zu den Leistungen 
des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig 
finden Sie ebenfalls auf der Webseite:

www.gutachterausschuss.leipzig.de

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig
Geschäftsstelle: Amt f. Geoinformation u. Bodenordnung 
Abteilung Bodenordnung/Flurbereinigung und Wertermittlung
Burgplatz 1 (Stadthaus) 
Zimmer 450 
04092 Leipzig
Fax: +49 341 123-5015 
E-Mail: gutachterausschuss@leipzig.de

postalisch: Stadt Leipzig
Geschäftsstelle
Gutachterausschuss
Postfach
04092 Leipzig

Öffnungszeiten: 
Dienstag: 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
Termin außerhalb der Sprechzeiten nach Vereinbarung ■

Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwerte zum Stichtag 
01.01.2024 für das Stadtgebiet Leipzig

Die Stadt Leipzig bestellt zum 1. Juli 2024 den Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte neu. Die Amtszeit der ehrenamtlichen Mitglieder 
beträgt fünf Jahre; die Bestellung erfolgt für eine Dauer von fünf Jahren 
bis zum 30. Juni 2029. Eine wiederholte Bestellung als Gutachter/-in 
ist zulässig. Die Aufgaben des Gutachterausschusses sind im § 193 
Baugesetzbuch (BauGB) sowie in der Sächsischen Gutachterausschuss-
verordnung (SächsGAVO) geregelt.
Gemäß § 192 Abs. 3 des BauGB sollen die Gutachter/-innen in der 
Ermittlung von Grundstückswerten oder sonstigen Wertermittlungen 
sachkundig und erfahren sein. Für die neue Bestellungsperiode wer-
den Personen gesucht, die diese Anforderungen erfüllen und darüber 
hinaus über vertiefte Kenntnisse der verschiedenen Immobilienklassen 
und der spezifischen Marktgegebenheiten des Leipziger Immobilien-
marktes verfügen. 

Folgende Berufsgruppen kommen insbesondere für eine Bestellung 
in Frage:
• Sachverständige für die Immobilienbewertung (öffentliche Bestel-

lung, Qualifizierung CIS HypZert F / M / MLV, DIA Zert, RICS 
oder ähnliche Zertifizierungen nach DIN EN ISO/IEC 17024),

• Architektinnen/Architekten und Bausachverständige,
• Vermessungsingenieurinnen/-ingenieure mit Erfahrung in der 

Verkehrswertermittlung von Grundstücken,
• Immobilienmakler/-innen (Wohn- und/oder Wirtschaftsimmobi-

lien),
• Bankfachleute, die mit der Finanzierung von Immobilien oder der 

Immobilienbewertung und Vermittlung befasst sind,
• Land- und forstwirtschaftliche Sachverständige,
• Professorinnen/Professoren und Mitarbeiter/-innen an Hochschu-

len und Universitäten mit immobilienwirtschaftlicher Ausrichtung.
Es wird eine aktive Mitarbeit und ein hohes Engagement bei der Er-
füllung der Aufgaben des Gutachterausschusses erwartet. Für die 

Durchführung von Ortsbesichtigungen ist eine entsprechende körper-
liche Verfassung notwendig.
Zum Mitglied des Gutachterausschusses darf nicht bestellt werden, wer 
nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 2 der Verwaltungs-
gerichtsordnung vom Amt eines ehrenamtlichen Verwaltungsrichters 
ausgeschlossen ist. Die Mitglieder dürfen auch nicht hauptamtlich 
mit der Verwaltung der Grundstücke der Stadt Leipzig befasst sein.
Mindestens zwei Gutachter/-innen müssen Bedienstete der örtlich 
zuständigen Finanzbehörde mit Erfahrung in der steuerlichen Be-
wertung von Grundstücken sein; die Bestellung erfolgt auf Vorschlag 
des Landesamtes für Steuern und Finanzen und ist nicht Gegenstand 
dieser Ausschreibung. 
Die Anzahl der zu bestellenden Mitglieder orientiert sich an dem noch 
amtierenden Gutachterausschuss (weitere 16 ehrenamtliche Mitglieder). 
Bewerbungen der bisherigen Mitglieder des Gutachterausschusses 
sind erwünscht.
Interessenten für die ehrenamtliche Mitarbeit im Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig können ihre Bewerbungen 
bis zum 29.03.2024 an folgende Adresse bzw. E-Mail senden:

Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig
Stichwort: Bewerbung ehrenamtliche Mitgliedschaft im Gutachter-
ausschuss
Postfach
04092 Leipzig
Email: gutachterausschuss@leipzig.de
Inhalt der Bewerbung:
- Bewerbungsschreiben
- tabellarischer Lebenslauf
- Nachweis der Sachkunde und Erfahrung in der Ermittlung von 

Grundstückswerten oder sonstigen Wertermittlungen 
- gegebenenfalls Referenzen ■

Neubestellung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der 
Stadt Leipzig zum 01.07.2024 – Informationen zur ehrenamtlichen  

Mitgliedschaft

https://bodenrichtwert.leipzig.de 
mailto:gutachterausschuss%40leipzig.de?subject=
mailto:gutachterausschuss%40leipzig.de?subject=
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Öffentlicher Hinweis zur Fälligkeit 
der Hundesteuer

Alle Hundehalter werden auf die Fälligkeit der Hundesteuer am 
15. März 2024 hingewiesen. Die Steuer ist rechtzeitig unter Angabe 
des entsprechenden Buchungszeichens im Verwendungszweck der 
Zahlung zu überweisen. Die Hundesteuerbescheide haben Dauer-
wirkung. Ist der letzte Bescheid in Vorjahren erteilt, finden Sie die 
aktuelle Zahlungshöhe und Fälligkeit unter Punkt III. Steuerfestsetzung 
für Folgejahre.
Für regelmäßig zu zahlende Abgaben empfiehlt die Stadtkasse die 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats. Damit erfolgt der Einzug 
immer pünktlich zur Fälligkeit der Steuerforderung. So muss man die 
Terminüberwachung nicht selbst übernehmen, spart sich den Aufwand 
für die Überweisung und kann verhindern, dass man in Verzug gerät.
Das SEPA-Lastschriftmandat kann digital über Amt24.de erteilt wer-
den. Ein analoges Formular kann über www.leipzig.de, Suchbegriff: 
„SEPA“ abgerufen oder bei der Stadtkasse angefordert werden. Für 
Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen der Stadtkasse gern 
zur Verfügung. ■

§ 1 Allgemeine Bestimmungen 
(1) Die Stadt Leipzig setzt die Eintrittspreise für den Besuch von Mu-

seumsnächten in Leipzig auf der Grundlage des § 73 Abs. 2 der 
Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) fest.

(2) Der Besuch von Museumsnächten in Leipzig ist entgeltpflichtig. 
(3) Schuldner des Entgeltes sind alle Personen, die diese Veranstaltung 

besuchen wollen. 

§ 2 Höhe der Eintrittspreise 
(1) 14,00 Euro für eine Einzelkarte Vollzahler
(2) 7,00 Euro für eine Einzelkarte ermäßigt nach § 3 (1) 1.
(3) 10,00 Euro für eine Einzelkarte ermäßigt nach § 3 (1) 2.

§ 3 Ermäßigungen und Befreiungen 
(1) Ermäßigungen des Eintrittspreises können gegen Vorlage eines 

Nachweises in Anspruch genommen werden:
1. auf der Grundlage gesamtstädtischer Regelungen für Inhabe-

rinnen und Inhaber des Leipzig-Passes sowie Halle-Passes und 
Familien-Passes Sachsen-Anhalt in Höhe von 50 % des Preises 
für Vollzahler. 

2. von Schülerinnen und Schülern sowie Auszubildenden ab dem 
20. Lebensjahr, Studierenden, Personen im Bundesfreiwilligen-
dienst, Wehr- und Zivildienstleistende und Schwerbehinderten 
mit Ausweis nach § 4 Abs. 5 Schwerbehindertengesetz mit einem 
Behinderungsgrad ab 50 % gegen Vorlage des entsprechenden 
Ausweises in Höhe von ca. 30 % des Preises für Vollzahler. 

(2) Kein Entgelt ist zu entrichten: 
1. von Begleitpersonen für Schwerbehinderte, wenn der Ausweis 

den Nachweis über die Notwendigkeit einer Begleitperson ent-
hält. 

2. von Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 19. Lebens-
jahr. 

§ 4 In-Kraft-Treten 
 Die Festsetzung der Eintrittspreise tritt zum 01.03.24 in Kraft. ■

Burkhard Jung
Oberbürgermeister 

Leipzig, den 29.02.2024

Neufestsetzung der Eintrittspreise  
für die Museumsnacht

Das Ordnungsamt der Stadt Leipzig beabsichtigt,

am Samstag, dem 27.04.2024, von 12:00 bis ca. 14:00 Uhr, in der 
Kongresshalle am Zoo Leipzig,  

Pfaffendorfer Straße 31, 04105 Leipzig,

eine öffentliche Versteigerung durchzuführen. Versteigert werden 
insgesamt ca. 110 Gegenstände (Fahrräder, Überraschungstüten und 
einzelne Fundsachen), deren Aufbewahrungsfrist von 6 Monaten ge-
mäß § 973 BGB abgelaufen ist.
Ansprüche hinsichtlich der zur Versteigerung freigegebenen Fund-
sachen können bis zum 26.04.2024, 12:00 Uhr, im Fundbüro, Prager 
Straße 130 in 04317 Leipzig, Telefonnummer (0341) 123-8400, geltend 
gemacht werden.

Die Besichtigung der zu versteigernden Fundsachen erfolgt am Tag der 
Versteigerung ab 11:30 Uhr (halbe Stunde vor Versteigerungsbeginn) 
am Veranstaltungsort. Es ist nur Barzahlung möglich.
Wir bitten um Verständnis, dass im Rahmen der Veranstaltung das 
Rauchen sowie der Konsum alkoholischer Getränke nicht gestattet und 
ein Einlass mit Hunden, außer Assistenzhunden, nicht möglich ist. 

Die Veranstaltung ist über den Haupteingang (Eingang Süd) barriere-
frei zu erreichen. 
Weitere Informationen finden Sie auf www.leipzig.de/fundbuero. ■

Ordnungsamt
Verwaltungsabteilung

Versteigerung von Fundsachen

Dienstausweise/ 
Dienstmarken der Stadt Leipzig  

ungültig
Hiermit werden die folgenden Dienstausweise/Dienstmarken der 
Stadt Leipzig für ungültig erklärt:
Nr. 18249 ■

http://www.leipzig.de/fundbuero
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Bebauungsplan Nr. 483 „Innere Westvorstadt“, 
Leipzig-Mitte

Aufstellungsbeschluss

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 28.02.2024 die  
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 483 „Innere Westvorstadt“ nach  
§ 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Dieser Beschluss wird 
hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadt-
planungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, 
Zimmer 498, niedergelegt und kann während der Dienststunden

Mo./Mi.   8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, 
er ist auch im Internet über das Ratsinformationssystem der 
Stadt Leipzig abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de  
(Vorlage Nr. VII-DS-09660). 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 483 befindet sich in Leipzig 
Mitte, im Ortsteil Zentrum-West, zwischen Dittrichring, Zentralstraße, 
Apels Garten, Martin-Luther-Ring, Karl-Tauchnitz-Straße, Max-Beck-
mann-Straße und Käthe-Kollwitz-Straße (entsprechend kartenmäßiger 
Darstellung).

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird das Ziel verfolgt, die 
bauliche Nachverdichtung bauplanungsrechtlich zu steuern und gleich-
zeitig urbane Grünräume im Sinne der Doppelten Innenentwicklung 
zu sichern und zu qualifizieren. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 483 „Innere Westvor-
stadt“, (fett umrandet). Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung

https://ratsinformation.leipzig.de
 https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/VO020?VOLFDNR=2014982
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung zweier  

Einzimmerwohnungen in je ein Ferienappartement, Melscher Straße 
16, 18“, Leipzig, Gemarkung Stötteritz, Flurstück 253/1

verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung zweier Ein-
zimmerwohnungen in je ein Ferienappartement, Melscher Straße 
16, 18“, Leipzig, Gemarkung Stötteritz, Flurstück 253/1, im Geneh-
migungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5243 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 13.02.2024

Schreiber, Christiane

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 12.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-007844-VV-63.41-CHS einen Bescheid mit folgendem 

http://
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben:  
„Verlängerung der Baugenehmigung vom 11.02.2022

Reclamstraße 34, Leipzig“
Gemarkung Reudnitz, Flurstück 585

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5118 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2024-001546-VV-63.31-MAR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: Verlängerung der Bauge-
nehmigung vom 11.02.2022 Reclamstraße 34, Leipzig Gemarkung 
Reudnitz, Flurstück 585 im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: 
„Errichtung Vorderhaus und Neubau Hofhaus als Wohngebäude mit 

gemeinsamer Tiefgarage Lilienstraße 17 c, Leipzig“ 
Gemarkung Reudnitz, Flurstück 1171

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5196 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 22.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-009691-VV-63.31-HFR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: Errichtung Vorderhaus 

und Neubau Hofhaus als Wohngebäude mit gemeinsamer Tief-
garage Lilienstraße 17 c, Leipzig Gemarkung Reudnitz, Flurstück 
1171 im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen und Auflagenvorbehalte. 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Wohnquartiers,  
einer KiTa, 6 Gewerbeeinheiten und einer unterirdischen Großgarage

Rosa-Luxemburg-Straße, Hans-Poeche-Straße, Dohnanyistraße,  
Hofmeisterstraße, Leipzig“

Gemarkung Leipzig, Flurstück 1809/1

e) Abweichung vom Überdeckungsverbot für Abstandsflächen gem. 
§ 6 Abs. 3 SächsBO betr. Haus 3C und Müllhaus / Außenlager 
Kita

(3) Die Baugenehmigung enthält Auflagen und Auflagenvorbehalte.
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5192 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 29.02.2024 unter dem Akten-
zeichen 63-2023-003340-SB-63.22-JAP einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: Neubau eines Wohn-

quartiers, einer KiTa, 6 Gewerbeeinheiten und einer unterirdi-
schen Großgarage Rosa-Luxemburg-Straße, Hans-Poeche-Straße, 
Dohnanyistraße, Hofmeisterstraße, Leipzig Gemarkung Leipzig, 
Flurstück 1809/1 im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische 
Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:
a) Abweichung vom Überdeckungsverbot für Abstandsflächen 

gem. § 6 Abs. 3 SächsBO betr. Haus 1A
b) Abweichung vom Überdeckungsverbot für Abstandsflächen 

gem. § 6 Abs. 3 SächsBO betr. Haus 4 und Müllhaus 1ABC / 3D
c) Abweichung vom Überdeckungsverbot für Abstandsflä-

chen gem. § 6 Abs. 3 SächsBO betr. Haus 4 und Müllhaus /  
Außenlager Kita

d) Abweichung vom Überdeckungsverbot für Abstandsflächen 
gem. § 6 Abs. 3 SächsBO innerhalb des Innenhofs Haus 4
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben:  
„Nutzungsänderung einer Wohnung zu Ferienwohnung

Seelenbinderstraße 4, Leipzig“
Gemarkung Möckern, Flurstück 815

verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: Nutzungsänderung einer 
Wohnung zu Ferienwohnung Seelenbinderstraße 4, Leipzig Gemar-
kung Möckern, Flurstück 815 im Genehmigungsverfahren nach § 
63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5244 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am  19.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-011929-VV-63.30-KKR einen Bescheid mit folgendem 
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